
  
 
 
 

                                                    

 

Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef 

Zurück an: 

Stadt Hennef (Sieg) 
Umweltamt/Friedhofsverwaltung 
Postfach 1562 
53762 Hennef (Sieg) 

 

 

 

 

 

 

 

Tätigkeitsanzeige 

Ausführung von Friedhofsarbeiten in Ihrem Zuständigkeitsbereich. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich/wir zeige/n an, dass ich/wir beabsichtige/n Arbeiten auf den von Ihnen getragenen Friedhöfen auszuführen. 

Gewerk/Fachrichtung/Firmenname: 

 

Name: 

 

Straße/Hausnummer: 

 

Postleitzahl/Ort: 

 

 

Einen Nachweis der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung, sowie einen Nachweis über die Eintragung in eine Handwerksrolle 

oder eine vergleichbare Qualifikation sind in Kopie beigefügt. 

 

Der Inhalt der jeweils gültigen Friedhofssatzung ist uns/mir bekannt und wird vollständig akzeptiert. 

 

 

 

 

 

 

 

X      X 
_______________________________________ _________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift/Gewerbetreibender 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 7 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof  

 

(Auszug aus der Friedhofsatzung der Stadt Hennef vom 05.12.2022) 

 

(1) Gewerbetreibende aus deren Tätigkeit eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen kann, insbesondere 

Steinmetze und Bildhauer, benötigen für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die 

Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der Friedhofsverwaltung anzeigen. 

 

(2) Auf ihren Antrag hin werden die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewerbetreibende zugelassen, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 

b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerks- ähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in das 

Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt 

haben oder die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen oder die für die Tätigkeit erforderliche Sachkunde besitzen. 

 

(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsnachweises. Die Zulassung kann befristet werden. 

 

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 

Gegenüber dem Personal des Friedhofsträgers haben sie sich auf Verlagen durch einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis zu 

identifizieren. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 

(5) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die 

Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 

 

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von der Friedhofsverwaltung 

genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 

ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe 

gereinigt werden. Ebenso sind nach Beendigung der Arbeiten Abfälle, abgebaute Grabmale, -einfassungen o.ä. durch den 

Gewerbetreibenden zu entsorgen. Das Abladen auf städtischen Ablageplätzen ist untersagt. 

 

(7) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der 

Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit 

oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich. 

 

(8) Die Gewerbetreibenden haben dem Friedhofsträger ihre Tätigkeit auf dem Friedhof spätestens zwei Wochen vor Beginn der 

erstmaligen Ausführung von Arbeiten anzuzeigen. Für die Anzeige ist ein Formblatt (Anlage 3) zu verwenden, dem ein Nachweis 

über das Bestehen einer die Tätigkeit abdeckenden Haftpflichtversicherung bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandels-assoziation in Kopie beizufügen ist; § 27 Absatz 2 bleibt 

unberührt. Im Fall von Gewerbetreibenden, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der 

Europäischen Freihandelsassoziation haben, steht die Anzeige gegenüber einer hierfür zuständigen Stelle auf Ebene der 

Europäischen Union, der Europäischen Freihandelsassoziation, des Bundes oder des Landes Nordrhein-Westfalen der Anzeige 

gegenüber dem Friedhofsträger gleich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Zusammenhang mit Angelegenheiten der Friedhofsverwaltung 

und über Ihre Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 

entnehmen Sie bitte der zugehörigen Information nach Art. 13 bzw. 14 DSGVO. 

Diese finden Sie unter https://www.hennef.de/index.php?id=306. 

https://www.hennef.de/index.php?id=306

